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G U T A C H T E R L I C H E   S T E L L U N G N A H M E 
über den Verkehrswert (Marktwert) gemäß § 194 Baugesetzbuch 

i. V. m. § 74a Abs. 5 Zwangsversteigerungsgesetz

Wohngrundstück 

Hauptstraße 32 

06406 Bernburg (Saale) OT Aderstedt 

Grundbuch von Aderstedt (Grundbuchamt Bernburg), 

Blatt 792, BV Nr. 1, Gemarkung Aderstedt,  

Flur 3, Flurstück 55 zur Größe von 195 m²  

Amtsgericht Bernburg, Geschäfts-Nr.: 2 K 7/24 

Wertermittlungsstichtag: 21.01.2025 

Verkehrswert: 22.000 €
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Vorbemerkungen 
 

Zur Verwendung im Zwangsversteigerungsverfahren wurde mit Sachverständigenbestel-
lungsbeschluss vom 20.11.2024 ein schriftliches Verkehrswertgutachten für das, auf dem 
Deckblatt bezeichnete Grundstück beauftragt. 
 

Die für die vorliegende Ermittlung des Verkehrswertes notwendigen Anknüpfungstatsachen 
wurden bei der Inaugenscheinnahme am 21.01.2025 ermittelt.  
 

Der Gläubiger verzichtete auf eine Teilnahme an der Inaugenscheinnahme und von Seiten der 
Grundstückseigentümer wurde, trotz ordnungsgemäßer Ladung zum Termin der Inaugen-
scheinnahme, niemand angetroffen, so dass das Grundstück und die Bebauung nur von umlie-
genden Verkehrsflächen aus eingeschränkt besichtigt werden konnten.  
 

Ausgehend vom nicht ermöglichten Zutritt i. V. m. der erheblich eingeschränkten Einsichtig-
keit des bebauten Wertermittlungsgrundstückes und dem hier zu erwartenden geringen Ver-
kehrswert, wird insbesondere zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit (§ 407a Abs. 4 Satz 2 
ZPO) lediglich eine gutachterliche Stellungnahme mit dem ermittelten Verkehrswert erstattet.  
 

Der Verkehrswert i. A. a. § 194 BauGB zum Wertermittlungsstichtag 21.01.2025 (WST; hier 
identisch mit dem Qualitätsstichtag) wird daher ausgehend von den im Rahmen der nur äußer-
lich möglichen Inaugenscheinnahme erhobenen Anknüpfungstatsachen sowie den Unterlagen 
bzw. Recherchen, die beigezogen bzw. durchgeführt wurden, ermittelt.  
 

In Ansehung der zu erwartenden Größenordnung und der nur sehr eingeschränkt möglichen 
Erfassung, verzichte ich bei der hier vorliegenden Ermittlung des Verkehrswertes auf detail-
lierte Beschreibungen der Merkmale und des Zustandes des Grundstückes mit der Bebauung 
und verweise diesbezüglich auf die Kurzbeschreibung, die Anlagen sowie die Fotodokumen-
tation. Die Ausarbeitung eines Verkehrswertgutachtens ist jedoch ausgehend von den erhobe-
nen Anknüpfungstatsachen (insbesondere auch bei der Inaugenscheinnahme) ohne erneute 
Ortsbesichtigung grundsätzlich möglich. 
 

Für den Fall, dass mir nachträglich ein vollumfänglicher Zutritt zum Grundstück und in die 
Bebauung zugesichert wird, bin ich auf Weisung des Zwangsversteigerungsgerichts gern be-
reit, eine entgeltliche Weiterung dieser Stellungnahme bzw. ggf. die Erstattung eines Ver-
kehrswertgutachtens auf der Grundlage einer detaillierten Inaugenscheinnahme vorzunehmen. 
 

Für eine sachgerechte Ermittlung des Verkehrswertes sind ggf. Einschätzungen und Beurtei-
lungen erforderlich, die durch einen Sachverständigen für Grundstückswertermittlung nicht 
erfolgen können, da juristische Feststellungen und Entscheidungen nicht in dessen Fachgebiet 
fallen. Demnach erfolgen die wertrelevanten Beurteilungen auf der Grundlage sachgerechter 
Annahmen, die zumindest aus der Sicht eines Sachverständigen für Grundstückswertermitt-
lung als plausibel und nachvollziehbar angesehen werden. Sollte das Zwangsversteigerungs-
gericht von den gewählten Vorgehensweisen abweichende Beurteilungen für erforderlich er-
achten, wird um dahingehende Weisung gemäß § 404a ZPO gebeten. 
 
 
 

 



Wohngrundstück Seite 3 von 9 Gutachten-Nr.: H/3549/24 
Hauptstraße 32 Geschäfts-Nr.: 2 K 7/24 
06406 Bernburg (Saale) OT Aderstedt WST: 21.01.2025 
   

 

 

 

Sachverständigenbüro Hörrmann – Inhaber Roy La Salvia 
Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Mieten für Grundstücke und Gebäude 

www.sv-zvw.de/sachverstaendige 

 

Kurzbeschreibung 
 

Die nachfolgende Kurzbeschreibung erfolgt ausschließlich auf der Grundlage von Feststel-
lungen und sachgerechten Annahmen, die aus der sehr eingeschränkten äußerlichen Inaugen-
scheinnahme ohne Zutritt zum Grundstück und in die Bebauung sowie den vorliegenden Un-
terlagen abzuleiten waren.  
 

- Grundbuchstand: Grundbuch von Aderstedt (Grundbuchamt Bernburg), Blatt 792, 
BV Nr. 1: Gemarkung Aderstedt, Flur 3, Flurstück 55 zur Größe von 
195 m² 

- Objektart: Wohngrundstück 

- Lage: Hauptstraße 22 in 06406 Bernburg (Saale) OT Aderstedt; 
in zentraler Lage des OT Aderstedt belegen; Anbindung an die Kinder-
tagesstätte und den ÖPNV (Bus) in fußläufiger Entfernung; Einschät-
zung als einfache und dörfliche Wohnlage 

- Bebauung: Wohnhaus: teilweise angebaut errichtet; Baujahr vermutlich um 1850; 
vermutlich teilweise unterkellert, Erdgeschoss, Obergeschoss, Dachge-
schoss; Mauerwerksbauweise; geschätzt ca. 275 m² Brutto-Grundfläche 
und ca. 110 m² Wohnfläche; eine angemessene und zeitgemäße Nut-
zung der Bebauung ist im angenommenen Zustand vermutlich nicht 
mehr möglich, da nach äußerem Anschein seit vielen Jahren keine In-
standhaltung mehr erfolgt (zumindest seit der Nutzungsaufgabe vermut-
lich um 2007) und umfangreiche Ausbaugewerke sowie auch Teile der 
Rohbaugewerke alters-/ nutzungsbedingt verbraucht, schadhaft und 
nicht mehr zeitgemäß sind, so dass für eine angemessene Nutzung des 
Gebäudes vermutlich eine grundlegende Instandsetzung und Moderni-
sierung (Sanierung) erforderlich ist  
Wirtschaftsgebäude: teilweise angebaut errichtet; Baujahr vermutlich 
um 1850; vermutlich nicht unterkellert, Erdgeschoss, Obergeschoss, 
Dachgeschoss; Mauerwerksbauweise; geschätzt ca. 280 m² Brutto-
Grundfläche; eine angemessene und zeitgemäße Nutzung der Bebauung 
ist im angenommenen Zustand vermutlich nicht mehr möglich, da nach 
äußerem Anschein seit vielen Jahren keine Instandhaltung mehr erfolgt 
(zumindest seit der Nutzungsaufgabe vermutlich um 2007) und umfang-
reiche Ausbaugewerke sowie auch Teile der Rohbaugewerke alters-/ 
nutzungsbedingt verbraucht, schadhaft und nicht mehr zeitgemäß anzu-
nehmen sind 

- Erschließung: Anliegerstraße „Hauptstraße“ als Ortsdurchgangsstraße mit Schwarzde-
cke befestigt, beidseitig Gehwege mit Befestigungen aus Betonpflaster 
bzw. Schwarzdecke, beidseitig Grünstreifen, Straßenbeleuchtung; Kfz-
Abstellmöglichkeiten entlang der Anliegerstraße auf einem straßenbe-
gleitenden Grünstreifen sowie u. U. in einer Garage im Wirtschaftsge-
bäude; Versorgungsmedien: Elektroenergie, Trinkwasser, Telekommu-
nikation (Erdgas liegt in der Anliegerstraße, noch ohne Grundstücksan-
schluss); Entsorgung von Schmutzwasser und Fäkalien sowie Regen-
wasser in das Netz der öffentlichen Kanalisation  

- Nutzung: gemäß Auskünften der Stadt Bernburg (Saale) liegen für das Grund-
stück weder Wohn- noch Gewerbeanmeldungen vor; das Grundstück 
und seine Bebauung sind vermutlich zumindest seit 2007 (letzte Woh-
nungsabmeldung) vollständig ungenutzt bzw. leer stehend 

 



Wohngrundstück Seite 4 von 9 Gutachten-Nr.: H/3549/24 
Hauptstraße 32 Geschäfts-Nr.: 2 K 7/24 
06406 Bernburg (Saale) OT Aderstedt WST: 21.01.2025 
   

 

 

 

Sachverständigenbüro Hörrmann – Inhaber Roy La Salvia 
Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Mieten für Grundstücke und Gebäude 

www.sv-zvw.de/sachverstaendige 

 

erhobene Angaben für das Zwangsversteigerungsgericht 
 

Durch den Gläubiger konnten keine Auskünfte erteilt werden, so dass die nachfolgenden An-
gaben überwiegend auf der Grundlage von sachgerechten Annahmen erfolgen, die aus der 
Inaugenscheinnahme sowie den vorliegenden Unterlagen abzuleiten waren.  
 

a) Verkehrs- und Geschäftslage: 
→ Anliegerstraße „Hauptstraße“ als Ortsdurchgangsstraße mit Schwarzdecke befestigt, 

beidseitig Gehwege mit Befestigungen aus Betonpflaster bzw. Schwarzdecke, beidseitig 
Grünstreifen, Straßenbeleuchtung 

→ keine maßgebliche Geschäftslage in einem dörflichen Ortsteil 

b) baulicher Zustand und anstehende Reparaturen: 
→ vermutlich um 1850 errichteter Altbau 
→ nach äußerem Anschein erfolgt seit vielen Jahren keine Instandhaltung mehr (zumindest 

seit der Nutzungsaufgabe vermutlich um 2007) und umfangreiche Ausbaugewerke so-
wie auch Teile der Rohbaugewerke sind alters-/ nutzungsbedingt verbraucht, schadhaft 
und nicht mehr zeitgemäß, so dass für eine angemessene Nutzung zumindest des 
Wohnhauses vermutlich eine grundlegende Instandsetzung und Modernisierung (Sanie-
rung) erforderlich ist 

c) Mieter, Pächter, Nutzer, Verwalter n. d. WEG: 
→ das Grundstück und seine Bebauung sind vermutlich zumindest seit 2007 vollständig 

ungenutzt bzw. leer stehend 
→ gemäß vorliegender Auskünfte der Stadt Bernburg (Saale) liegen zum 12.02.2025 seit 

der letzten Wohnungsabmeldung 2007 keine Wohnanmeldungen für das Grundstück 
vor (Hausauskunft des Einwohnermeldeamtes) und zum 14.02.2025 auch keine Gewer-
beanmeldungen (Auskunft aus dem Gewerberegister des Gewerbeamtes) 

→ Miet-, Pacht- oder sonstige Nutzungsverhältnisse sowie Mietkautionen und/ oder Miet-
vorauszahlungen wurden somit nicht bekannt und sind nach äußerem Anschein auch 
nicht zu vermuten  

→ kein Wohnungseigentum, mithin kein Verwalter nach dem Wohnungseigentumsgesetz 

d) Führung eines Gewerbebetriebes: 
→ gemäß Auskunft aus dem Gewerberegister der Stadt Bernburg (Saale) liegen für das 

Grundstück zum 14.02.2025 keine Gewerbeanmeldungen vor 

e) besteht Verdacht auf Hausschwamm: 
→ wurde nach dem äußeren Anschein nicht festgestellt, kann jedoch ohne eingehende und 

materialzerstörende Untersuchungen nicht ausgeschlossen werden 

f) baubehördliche Beschränkungen, Beanstandungen oder Auflagen: 
→ beim zuständigen Bauordnungsamt des Salzlandkreises liegen aktuell keine baubehörd-

lichen Beschränkungen, Beanstandungen und/oder Auflagen sowie keine denkmal-
schutzrechtlichen Beanstandungen vor 

→ aufgrund nicht denkmalgerecht durchgeführter Maßnahmen am Gebäudebestand auf 
dem Wertermittlungsgrundstück können m. E. jedoch zukünftige baubehördliche bzw. 
denkmalschutzrechtliche Beanstandungen nicht ausgeschlossen werden 

g) Zubehör, Bestandteile, Scheinbestandteile: 
→ Zubehör wurde nach äußerem Anschein nicht bekannt bzw. nicht angezeigt 
→ alle nach äußerem Anschein bekannt gewordenen wesentlichen Bestandteile wurden be-

rücksichtigt 
→ Scheinbestandteile wurden nach äußerem Anschein nicht bekannt bzw. nicht angezeigt 
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h) Dritteigentum: 
→ wurde nach äußerem Anschein nicht bekannt bzw. nicht angezeigt 

i) nicht mitgeschätzte Maschinen und Betriebseinrichtungen: 
→ wurden nach äußerem Anschein nicht bekannt bzw. nicht angezeigt 

j) Lasten und Beschränkungen: 
→ dinglich gesichert: Zwangsversteigerungsvermerk (nicht wertbeeinflussend) 
→ nicht grundbuchgesichert: wurden nicht bekannt bzw. nicht festgestellt 

k) Inhalt des Baulastenverzeichnisses: 
→ unter der aktuellen Flurstücksbezeichnung eintragungsfrei 
→ Baulasteneintragungen unter anderen Flurstücksbezeichnungen (aufgrund katastermäßi-

ger Fortschreibung) wurden nach äußerem Anschein nicht bekannt und sind m. E. auch 
nicht zu vermuten. 

l) vom Grundbuchbeschrieb abweichende Gegebenheiten: 
→ wurden nicht bekannt bzw. nicht angezeigt 

k) grundstücksbezogene Versicherungen: 
→ durch die Grundstückseigentümer wurden keine Auskünfte erteilt und dem Gläubiger 

liegen dahingehend keine Informationen vor, so dass Angaben über einen Versiche-
rungsschutz nicht möglich sind 

 
 
 
 

zu den beigefügten Anlagen 
 

Aus den als Anlagen beigefügten bzw. eingeholten Auskünften sind eine Ortsüblichkeit bzw. 
nicht wertbeeinflussende Anknüpfungstatsachen abzuleiten (auch hinsichtlich der Lage im 
Naturpark „Unteres Saaletal“1 sowie im Bereich der Grube „BA Gröna“ (vgl. Anlage 5) bzw. 
einer Bergbauberechtigung (vgl. Anlage 7)), so dass hieraus noch keine gesonderten Berück-
sichtigungen angezeigt sind.  
 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Grundstück innerhalb eines Denkmalbereiches („Stra-
ßenzeile“) liegt, und dass das Gebäudeensemble auf dem Grundstück ein Kulturdenkmal ist, 
weshalb noch ortsübliche Einschränkungen hinsichtlich des Denkmalschutzes bestehen (auch 
aufgrund der Pflicht zur Einholung einer denkmalrechtlichen Genehmigung bzw. zur Anzeige 
baulicher Maßnahmen und Entdeckungen).  
In der Vergangenheit erfolgten jedoch bauliche Maßnahmen am Gebäudebestand, für die auch 
die erforderlichen denkmalrechtlichen Genehmigungen eingeholt wurden, wobei zumindest 
die Erneuerung der Fassade mit Sanierung der Haustür nicht denkmalgerecht erfolgte (vgl. 
Anlage 4).  
Beim zuständigen Bauordnungsamt des Salzlandkreises liegen aktuell keine baubehördlichen 
Beschränkungen, Beanstandungen und/oder Auflagen sowie keine denkmalschutzrechtlichen 
Beanstandungen vor. Aufgrund nicht denkmalgerecht durchgeführter Maßnahmen am Gebäu-
debestand auf dem Wertermittlungsgrundstück, können m. E. jedoch zukünftige baubehördli-
che bzw. denkmalschutzrechtliche Beanstandungen nicht ausgeschlossen werden.  

 
1 Vgl. auch Bundesamt für Naturschutz im Internet unter (zuletzt abgerufen 03.06.2025): 

https://geodienste.bfn.de/schutzgebiete?lang=de 
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Ermittlung des Verkehrswertes 
 

• Definition des Verkehrswertes (Marktwertes) gemäß § 194 BauGB 
 

„Der Verkehrswert (Marktwert) wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den 
sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gege-
benheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des 
Grundstückes oder des sonstigen Gegenstandes der Wertermittlung ohne Rücksicht auf unge-
wöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.“ 
 

• Beurteilung der zukünftigen Grundstücksnutzung  
 

Ausgehend von den bauplanungsrechtlichen Gegebenheiten (vgl. Anlage 5), der vorhandenen 
Nachbarbebauung und der örtlichen Nachfragesituation, ist für das Grundstück, unter Anwen-
dung des § 34 BauGB grundsätzlich eine Wohnnutzung als Einfamilienhausgrundstück ent-
sprechend der vermutlich letzten Nutzung (Nutzungsaufgabe vermutlich um 2007), als üblich 
anzunehmen.  
 

• Beurteilung der vorhandenen Bebauung  
 

Das Grundstück ist mit einem Wohnhaus und einem Wirtschaftsgebäude jeweils in Mauer-
werksbauweise bebaut und vermutlich zumindest seit 2007 vollständig ungenutzt bzw. leer 
stehend.  
 

Nach äußerem Anschein erfolgt für den gesamten Gebäudebestand seit vielen Jahren keine 
Instandhaltung mehr und umfangreiche Ausbaugewerke sowie auch Teile der Rohbaugewerke 
sind alters-/ nutzungsbedingt verbraucht, schadhaft und nicht mehr zeitgemäß. 
 

Ein Befall durch holzzerstörende Pilze, insbesondere den Echten Hausschwamm, wurde nach 
äußerem Anschein nicht festgestellt, kann jedoch ohne eingehende und materialzerstörende 
Untersuchungen nicht ausgeschlossen werden. Ein Befall durch holzzerstörende Insekten 
kann ohne derartige Untersuchungen ebenfalls nicht ausgeschlossen werden. 
 

Daher ist für die Grundstücksbebauung augenscheinlich eine wirtschaftliche Nutzbarkeit nicht 
mehr festzustellen bzw. anzunehmen, so dass für eine angemessene Nutzung des Grundstü-
ckes eine grundlegende Instandsetzung und Modernisierung (Sanierung) zu unterstellen ist.  
 

Für eine angemessene Nutzung des Grundstückes kann auch ein (Teil-)Rückbau der Gebäude/ 
der baulichen Anlagen bzw. eine Freilegung des Grundstückes grundsätzlich nicht ausge-
schlossen werden (Liquidationsobjekt i. S. d. § 8 Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 ImmoWertV). Dies wäre 
jedoch allenfalls mit erhöhtem Aufwand realisierbar, da das Gebäudeensemble als Kultur-
denkmal erfasst ist und das Grundstück innerhalb eines Denkmalbereichs liegt (vgl. Anla-
ge 5), so dass auch eine (ggf. teilweise) Grundstücksfreilegung zur Neubebauung nicht sach-
gerecht unterstellt werden kann.  
 

Demzufolge werden die nachstehenden Vergleichsfaktoren zur Ableitung der vorläufigen 
Vergleichswerte für das Wohnhaus und das Wirtschaftsgebäude gemäß § 24 Abs. 2 Nr. 2 
i. V. m. § 9 Abs. 3 Satz 2 ImmoWertV, ausschließlich aufgrund der Erfahrung des Sachver-
ständigen geschätzt. Bei den nachstehenden Ansätzen für die Vergleichsfaktoren finden ins-
besondere Berücksichtigung: 
 

­ die örtlichen Marktverhältnisse für brach liegende Grundstücke in dörflichen Lagen des 
Salzlandkreises, wonach eine sehr geringe Nachfrage eingeschätzt wird  

­ die eingeschätzten Baujahre sowie die Feststellungen bzw. Annahmen zu Bauarten und 
Zuständen der Gebäude (inkl. der um 1998 und 2002 erfolgten Maßnahmen an Fassaden 
und Dach), wonach für eine Reaktivierung vermutlich weitere erhebliche investive Maß-
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nahmen erforderlich wären, insbesondere auch unter den Gesichtspunkten des aktuell be-
stehenden Fachkräftemangels  

­ die Erfassung des Gebäudeensembles als Kulturdenkmal und die Grundstückslage inner-
halb eines Denkmalbereichs sowie die nicht denkmalgerecht erfolgte Erneuerung der Fas-
sade mit Sanierung der Haustür, so dass zukünftige baubehördliche bzw. denkmalschutz-
rechtliche Beschränkungen, Beanstandungen und/oder Auflagen nicht ausgeschlossen 
werden können (z. B. im Rahmen einer genehmigungspflichtigen Sanierung) 

­ zu erwartende Zusatzkosten für die Reaktivierung der Anschlüsse an die örtlichen Ver- 
und Entsorgungsmedien (vgl. Anlage 8) 

­ die lediglich äußerlich möglichen Feststellungen im Rahmen der Inaugenscheinnahme  
 

Insbesondere unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen/ Beschreibungen sowie 
der nach äußerem Anschein erkennbaren bzw. zu vermutenden Bauzuständen, der Lage und 
Größe werden für die Grundstücksbebauung die folgenden objektspezifisch angepassten Ver-
gleichsfaktoren als marktgerecht angesehen und dementsprechend gewählt: 
 

- Wohnhaus: 50 €/m² Brutto-Grundfläche  
- Wirtschaftsgebäude: 10 €/m² Brutto-Grundfläche  
 

• Ermittlung des Verkehrswertes im konkreten Fall  
 

Für die Wertermittlung des Grundstückes wird ausschließlich das mittelbare Vergleichswert-
verfahren durchgeführt. Der darin eingehende Bodenwert wird ebenfalls im Vergleichswert-
verfahren mittelbar unter Anwendung des örtlichen Bodenrichtwertes ermittelt. 
 

Das Sachwertverfahren auf der Grundlage üblicher Herstellungskosten (z. B. Normalherstel-
lungskosten 2010) und das Ertragswertverfahren auf der Grundlage marktüblicher Erträge 
können im vorliegenden besonderen Fall nicht zur Anwendung kommen, da aufgrund des 
vermutlich nicht mehr angemessen nutzbaren Zustandes der Bebauung, Annahmen und Un-
terstellungen erforderlich sind, die rein spekulativ wären (s. o.).  
 

Darüber hinaus werden vom zuständigen Gutachterausschuss bis zum WST auch keine geeig-
neten Sachwertfaktoren bzw. Liegenschaftszinssätze für Grundstücke ohne angemessen nutz-
bare Hauptbebauung veröffentlicht. Dementsprechend ist eine sach- und fachgerechte Ablei-
tung des Verkehrswertes auf der Grundlage fiktiver Herstellungskosten bzw. Erträge i. V. m. 
nicht einschätzbaren Sanierungs-/ Instandsetzungskosten nicht nachvollziehbar möglich und 
wird dementsprechend auch nicht durchgeführt. 
 

Das Vergleichswertverfahren ist regelmäßig für unbebaute Grundstücke oder Wohnungs- und 
Teileigentume hinreichend nachvollziehbar anzuwenden. Ausgehend von der Vielzahl hier zu 
berücksichtigender Vergleichskriterien2 verbunden mit der Individualität (hier insbesondere 
auch aufgrund Art und Umfang der Bebauung) ist eine Ableitung des Vergleichswertes für 
das Grundstück aus tatsächlichen Kauffällen bzw. aus Vergleichspreisen nur durch unzu-
reichend nachvollziehbare Anpassungen und Annahmen möglich, so dass die sachgerechte 
Durchführung eines unmittelbaren Vergleichswertverfahrens ebenfalls nicht möglich ist. 
 

Da die übrigen zur Verfügung stehenden Wertermittlungsverfahren nicht sachgerecht zur 
Anwendung kommen können, verbleibt im vorliegenden besonderen Fall zur Wertermittlung 
des Grundstückes lediglich das mittelbare Vergleichswertverfahren gemäß § 24 ImmoWertV 
i. V. m. § 9 Abs. 3 Satz 2 ImmoWertV. 
 

In Ansehung der vorliegenden bzw. nach äußerem Anschein erkennbaren Grundstücksbebau-
ung ist die Anwendung von Vergleichsfaktoren gemäß § 24 Abs. 2 Nr. 2 ImmoWertV markt-
üblich bzw. entspricht hier dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr bei der Kaufpreisfindung. 

 
2 Vgl. z. B. BGH, Urteil vom 19.12.1963 - III ZR 162/63; BFH, Urteil vom 26.09.1980 -III R 21/78. 
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• Vergleichswertermittlung in Anlehnung an Ablaufschema ImmoWertV 
 

­ Grundstücksgröße (vgl. Anlage 3)  195 m² 

­ örtlicher Bodenrichtwert zum Stichtag 01.01.2024 (vgl. Anlage 9) x 25 €/m² 
­ objektspezifische Bodenrichtwertanpassung x 1,00 

In der Gesamtschau ist noch keine Anpassung angezeigt. 

­ Bodenwert = 4.875 € 
­ vorläufiger Vergleichswert für Gebäude (s. o.; ggf. üblich gerundet) + 17.000 € 

- Wohnhaus mit ca. 275 m² Brutto-Grundfläche (vgl. Anlage 10): 
275 m²  x  50 m²    14.000 € 

- Wirtschaftsgebäude mit ca. 280 m² Brutto-Grundfläche (vgl. Anlage 10): 
280 m²  x  10 m²    3.000 € 

­ vorläufiger Vergleichswert ungewöhnlicher Außen-/ sonstiger Anlagen + ----- 
In Ansehung des zum WST anzunehmenden Zustandes i. V. m. dem einge-
schätzten Alter und der vermutlich geringen Grundstücksfreifläche ist ins-
gesamt von keinem unüblichem bzw. überdurchschnittlichem Umfang aus-
zugehen, weshalb kein separater Wertansatz für die baulichen Außen- und 
sonstigen Anlagen erfolgt, da diese bereits im Bodenrichtwert hinreichend 
berücksichtigt sind. 

­ vorläufiger Vergleichswert = 21.875 € 

­ Marktanpassung  ----- 
In Ansehung der gewählten Wertermittlungsansätze ist eine Marktanpas-
sung des vorläufigen Vergleichswertes nicht zu begründen. 

­ marktangepasster vorläufiger Vergleichswert = 21.875 € 

­ besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale  ----- 
In Ansehung der gewählten Wertermittlungsansätze ist eine Berücksichti-
gung von besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen nicht zu 
begründen. 

­ Vergleichswert = 21.875 € 

­ Vergleichswert (marktüblich gerundet)  22.000 € 
 
 

• Verkehrswertableitung  
 

Der Verkehrswert wird aus dem mittelbaren Vergleichswert abgeleitet. Hierbei ist, abgese-
hen von einer marktüblichen Rundung, keine weitere Anpassung angezeigt.  
 

Grundstück eingetragen im Grundbuch von Aderstedt, Blatt 792, BV Nr. 1: 

Gemarkung Aderstedt, Flur 3, Flurstück 55 zur Größe von 195 m²: 22.000 €   

(i. W.: zweiundzwanzigtausend Euro) 
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Schlussbemerkung 
 

Ich versichere, die vorliegende Ermittlung des Verkehrswertes unparteiisch und ohne eigenes 
Interesse am Ergebnis verfasst zu haben. Diese ist nur zur Verwendung für den angegebenen 
Zweck bestimmt. Eine darüber hinaus gehende Verwendung bedarf meiner schriftlichen Zu-
stimmung.  
 

Ich beanspruche gesetzlichen Urheberschutz. Für evtl. Abschreiben, Kopien, Zitate durch 
Dritte - ganz oder teilweise - ist vorher meine schriftliche Einwilligung einzuholen. 
 

Sachverständiger für die Bewertung von 
bebauten und unbebauten Grundstücken, 
Mieten für Grundstücke und Gebäude 
 
 
Roy La Salvia 
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Anlage 1 

© OpenStreetMap-Mitwirkende 
www.openstreetmap.org/copyright 

Ader- 
stedt 
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www.openstreetmap.org/copyright 
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Bauplanungsrechtliche Auskun	 zum/zu den Grundstück/eo 

Straße Hauptstraße 
Hausnummer 32 
PLZ/Ort Bern urg Saa e T 

Aderstedt 

Gemarkung Aderstedt 
Flur/en 3 
Flurstück/e 55 

1. Lage im Geltungsbereich eines Flächennutzungsplanes 1 Ja � 
Isl der Fläche1111111z11ngspla11 nicht im Internet abruUar, stellen Sie diSen bitte möglichsl digital zur Ve1jiig1111g. 

Planungsstand w1rk�a°' 
ggf. Datum Rechtswirksamkeit 0b,O9.�Ø'f 

1 

Art der Darstellung ge_. § 1 BauNVO 6t'Ä\� '6�;� 

2. Lage im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes (§§ 30, 33 BauGB) 1 Ja [ ] 1 
Ist der Bebauungsplan nichl im Interne/ abn
bar, stellen Sie diesen bitte möglichst digital z11r Ve�gung. 

Planbezeichnung 
Planungsstand 
ggf. Datum Rechtswirksamkeit 
maßgebliche Festsetzungen 

13, Beurteilung der Zulässigkeit von V orhaben 
nach § 34 BauGB - Innenbereich Ja � 
Lage im Geltungsbereich einer Innenbereichssatzung Ja [ ] 

Nein [ ] Nein�r 
Nein [ ] 
Nein� 

Ist die Innenbereichssatzung nicht im Inte�et abn,jbar, stellen Sie diese bitte möglichsl digital zur Ve,Wgung. 

nach§ 35 BauGB -Außenbereich Ja [ ] Nein0 

4. Lage im Geltungsbereich eines Bodenordnungsver<hrens Ja [ ] Nein 
Verfahrensnummer/-name 

5. GrundstücKe grenzt/eo direkt an eine ö=entliche Verkehrsfläche an Nein [ ] 
16, Beitragspflicht geb.§§ 127 >. BauGB 1 Ja [ ] 1 Neinp * 

Maßnahme -- �A -t.�� .�ot¬CL� c��� 
Datum Erhebung/ Höhe des Beitrages tC � � � � �� ��

1,. Beitragspflicht nach dem Kommunalabgabengesetz 1 Ja [ ] 1 Nein)� 
Maßnahme 
Datum Bescheid/ Höhe des Beitrages 
laufende/ geplante Maßnahme 
zu erwartende Beitragspflicht/ Höhe 


------------�1 -�1--� o	�A�1 
8. Lage im Geltungsbereich einer Stellplatzsatzung Ja [ ] Nein� 
Ist die S1el/platzsatzu11g nicht im Internet abn,jbar, stellen Sie diese bille möglichst dotal zur Ve,Wgung. 

 



9. Lage im Geltungsbereich einer Sanierungssatzung 1 Ja [ ] 
Ist die 5nierungssatzung nicht im Inte�et abrufbar, stellen Sie diese bitte möglichst digital zur Ve�iigung. 

Datum (geplanter) Aufhebung 
Erhebung Ausgleichsbetrag / ggf. Höhe 
ggf. Datum Bescheid 
Ausgleichsbe|ag bereits abgegolten 

10. Lage innerhalb eines städtebaulichen Entwicklungsbereiches Ja [ ] 

11. Lage im Geltungsbereich einer Erhaltungssatzung 1 Ja [ ] 
Ist die Erhaltungssatzung nicht im Inte�et abnifbar, stellen Sie diSe bille möglichst digital =ur Ve�gung. 

!Bezeichnung 1 
12. Lage im Geltungsbereich einer Gestaltungssatzung 1 Ja [ ] 
Ist die Gestaltungssatzung nicht im Inte�et abrufbar, stellen Sie diSe bille möglichst digital zur Ve�gung. 

1 Bezeichnung 1 
13. Lage im Natur-, Landscha�s- und/oder Wasserschutzgebiet u.dgl. Ja [ ] 

14. Lage in einem von Hochwasser gefährdeten Gebiet Ja [ ] 
Datum letzte/s Betroffenheit/Ereignis 

15. Vorhandensein eines Gemeinde-/Stadtentwicklungskonzeptes 1 Ja . 
Ist das Konzept nicht im Inte et abrufbar, stellen Sie dieses bille möglichst digital zur VerXgung. 

16. Vorhandensein einer kommunalen Wärmeplanung 1 Ja [ ] 
Ist die Planung nicht im Inte¡et abrufbar, stellen Sie diese bille möglichst digital zur Ve�igung. 

17. Vorhandensein eines Mietspiegels �r die Gemeinde/Stadt 1 Ja [ ] 
Ist der Mietspiegel nicht im Inte et abniVar, stellen Sie diesen bille möglichst digital zur Ve�gung. 

118. Vorhandensein grundstücksbezogener Bauakten 1 Ja [ ] 
Maßnahme / Jahr 
Ansprechpartner 
Kontaktdaten 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 

, 12.ZOZ 
Stadr Je
burg (Saale) Schloßgartenstraße 16 06406 Bernburg (Saale) 

- 1 Ort/Datum UnterschriN/Stempel 

Nein $ 

NeinM 

Nein� 

Nein5 

(Nein �]J 

Nein [ ] 

Nein [ ] 

Nein� 

Nein� 

Nein % 
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Überschlägige Schätzung der Brutto-Grundflächen der maßgeblichen Grundstücksbe-
bauung in Anlehnung an die DIN 277/2021 auf der Grundlage vorliegender Unterlagen 
i. V. m. dem äußeren Anschein

Wohnhaus

Kellergeschoss (Annahme: teilweise unterkellert)

6,50 m 6,30 m 40,95 m²

- 4,20 m 0,50 m -2,10 m² 38,85 m²

Erdgeschoss

12,90 m 6,30 m 81,27 m²

- 4,20 m 0,50 m -2,10 m² 79,17 m²

Obergeschoss

12,90 m 6,30 m 81,27 m²

- 4,20 m 0,50 m -2,10 m² 79,17 m²

Dachgeschoss

12,90 m 6,30 m 81,27 m²

- 4,20 m 0,50 m -2,10 m² 79,17 m² 276,36 m² 275 m²

Wirtschaftsgebäude

Kellergeschoss (Annahme: nicht unterkellert)

0,00 m 0,00 m 0,00 m² 0,00 m²

Erdgeschoss

9,00 m 6,30 m 56,70 m²

+ 4,50 m 3,40 m 15,30 m² 72,00 m²

Obergeschoss

9,00 m 6,30 m 56,70 m²

+ 4,50 m 3,40 m 15,30 m² 72,00 m²

Dachgeschoss

4,50 m 8,20 m 36,90 m²

+ 12,60 m 7,80 m 98,28 m² 135,18 m² 279,18 m² 280 m²

Überschlägige Schätzung der Wohnfläche im Wohnhaus in Anlehnung an die Wohnflä-
chenverordnung auf der Grundlage der Gebäudegeschossflächen und des äußeren An-
scheins 

Wohnhaus

Kellergeschoss (Annahme: teilweise unterkellert)

38,85 m² 0 % 0,00 m²

Erdgeschoss

79,17 m² 70 % 55,42 m²

Obergeschoss

79,17 m² 70 % 55,42 m²

Dachgeschoss (Annahme: nicht ausgebaut)

79,17 m² 0 % 0,00 m² 110,84 m² 110 m²

Anlage 10 
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Foto 1: Anliegerstraße „Hauptstraße“, Blickrichtung Südwest

Foto 2: Anliegerstraße „Hauptstraße“, Blickrichtung Nordost
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Foto 3: westliche Ansicht der Grundstücksbebauung 

Foto 4: südöstliche Ansicht der Grundstücksbebauung 
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Foto 5: nordwestliche Ansicht des Wohnhauses 

Foto 6: westliche Teilansicht des Wohnhauses 
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Foto 7: südwestliche Ansicht des Wohnhauses 

Foto 8: südöstliche Ansicht des Wohnhauses 
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Foto 9: straßenseitiger Eingang 

des Wohnhauses 

Foto 10: Schäden am straßenseitigen Sockel des Wohnhauses 
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Foto 11: Putzschäden an der straßenseitigen Fassade des Wohnhauses 

Foto 12: Putzschäden an der straßenseitigen Fassade des Wohnhauses 
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Foto 13: nordwestliche Ansicht des Wirtschaftsgebäudes 

Foto 14: nördliche Ansicht des Wirtschaftsgebäudes 
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Foto 15: östliche Ansicht des Wirtschaftsgebäudes 

Foto 16: südliche Ansicht des Wirtschaftsgebäudes 
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Foto 17: straßenseitiger Eingang des Wirtschaftsgebäudes 

Foto 18: Putzschäden an der straßenseitigen Fassade des Wirtschaftsgebäudes 

 


